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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,  

Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 

 

 

 

Frau Abgeordnete Catrin Wahlen (GRÜNE)  

 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen – 

 

Antwort 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 23986  

vom 26. September 2025 

über Geflüchtete Menschen mit Behinderung in ihrer Muttersprache beraten 

_____________________________________________________________________ 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

Vorbemerkung der Verwaltung: Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die 

der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Im Sinne einer 

sachgerechten Antwort wurden daher die zwölf Bezirksämter von Berlin um 

Stellungnahmen gebeten, welche dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat 

übermittelt wurden. Sie werden zur Beantwortung der Fragen 1. und 2. nachfolgend 

wiedergegeben. 

 

1. Welche Beratungseinrichtungen sind dem Senat bekannt, in denen geflüchtete Menschen mit 

Behinderungen und deren Angehörige Beratung in ihrer Muttersprache erhalten? Bitte nach 

Bezirken getrennt aufführen. 

a. Zu welchen Themengebieten wird die muttersprachliche Beratung jeweils angeboten? 

b. In welchen Sprachen wird jeweils muttersprachliche Beratung angeboten? 

c. In welchen Gebärdensprachen wird jeweils Beratung angeboten? Bitte nach Schwerpunkten 

der jeweiligen Beratungseinrichtungen aufgliedern. 
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Zu 1. a.-c.: Die Beratungseinrichtungen in denen geflüchtete Menschen mit 

Behinderungen und deren Angehörige Beratung in ihrer Muttersprache erhalten und dem 

Senat bekannt sind, sind der Anlage 1 zu entnehmen.  

 

2. Wie unterstützt der Senat Beratungseinrichtungen, in denen muttersprachliche Beratung für 

Geflüchtete Menschen mit Behinderung und deren Angehörige einschließlich der Beratung in der 

muttersprachlichen Gebärdensprache angeboten wird? 

a. Welche Ausgaben der Beratungseinrichtungen im Beratungskontext werden vom Land 

Berlin oder den Bezirken gefördert? 

b. Inwieweit ist eine Unterstützung über das laufende Haushaltsjahr hinaus vorgesehen 

bzw. gesichert? 

c. Über welchen Haushaltstitel werden die Mittel verausgabt? 

 

Zu 2. a.-c.: Die Beratungseinrichtungen in denen geflüchtete Menschen mit 

Behinderungen und deren Angehörige Beratung in ihrer Muttersprache erhalten und die 

durch den Senat unterstützt werden, sind der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

Berlin, den 13. Oktober 2025 

 

In Vertretung 

 

Max L a n d r o 

 

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,  

Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 
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Senatsverwaltungen Frage 1, Teil a) Zu welchen
Themengebieten wird die
muttersprachliche Beratung jeweils
angeboten?

Frage 1, Teil b) In welchen
Sprachen wird jeweils
muttersprachliche
Beratung angeboten?

Frage 1, Teil c) In welchen Gebärdensprachen
wird jeweils Beratung angeboten? Bitte nach
Schwerpunkten der jeweiligen
Beratungseinrichtungen aufgliedern.

SenASGIVA Abt. I
Integration und
Migration

Das Projekt DialogIN+
der Johannesstift
Diakonie Proclusio
gGmbH

Gesundheit, Wohnungsangelegenheiten,
Anerkennung von Qualifikationen,
Inklusion und Integration in den
Arbeitsmarkt (Begleitung auf dem
Arbeitsmarkt), Familienangelegenheiten,
Unterstützung bei der Beantragung des
Langzeitstatus (z.B. Aufenthaltstitel),
Verweisberatung bei Fällen wie rechtliche
Beratung werden

Es werden Beratungen in
Ukrainisch, Russisch, Farsi,
Arabisch, Hebräisch,
Ungarisch, Polnisch,
Englisch, Türkisch,
Französisch angeboten.

Beratungen in Gebärdensprachen werden in
Begleitung mit Dolmetschenden angeboten.
Bisher wurde die Beratung in den Sprachen
Russisch, Ukrainisch, Arabisch und Farsi
angeboten.

SenASGIVA, Abt. III
Soziales

MINA Leben in Vielfalt
e.V.

Behindertenrecht und
Schwerbehindertenausweis,
Eingliederungshilfe und Pflegeleistungen,
Hilfsmittelbeantragung, Kita-, Schul- und
Bildungsangebote,
Gesundheitsversorgung und medizinische
Betreuung, Aufenthalts- und Sozialrecht,
Wohnen und betreute Wohnformen,
Arbeitsmarktintegration und berufliche
Qualifizierung, Familienunterstützung und
Angehörigenberatung

Arabisch, Türkisch,

Bulgarisch, Russisch,

Farsi/Dari, Kurdisch, ggf.

wird auch Sprachmittlung

durch die

Integrationslots:innen

zurückgegriffen

MINA - Leben in Vielfalt e.V. keine Differenzierung

der Gebärdensprache.

Die Beratung findet in deutscher, türkischer,

arabischer Sprache, Gebärdensprache /

einfache Sprache statt.
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SenASGIVA Abt. III,

Soziales

Integriertes

Sozialprogramm (ISP),

Angebotsbereich 3 –

Angebote für Menschen

mit Behinderung, P095)

GFGB e.V. - Sozialberatung für gehörlose

Menschen (ISP/P095)

Die Beratung hilft gehörlosen Klient:innen,

die Verständnisprobleme mit amtlichen

Schriftdokumenten haben, diese zu

verstehen und angemessen darauf zu

reagieren. Das Projekt ist auch mit dem

Netzwerk Deafrefugee vernetzt.

Die Sozialarbeiterinnen des Projekts können

mithilfe von International Sign Language gut mit

diesen Menschen kommunizieren und sie über

Unterstützungsangebote und Leistungen

aufklären.

SenASGIVA Abt. III,
Soziales

Projekte „TeilHafen – Teilhabeleistungen
für Menschen mit seelischer Behinderung
im Rahmen der Duldung“, ein Projekt des
Caritasverbands für das Erzbistum Berlin,
von 01/2024 bis 12/2026 gefördert von
der Aktion Mensch.

Thema Zugang zur Eingliederungshilfe für
Geflüchtete, inklusive Teilhabeleistungen,
Pflege, Schwerbehindertenausweis; der
Fokus ist auf Geflüchtete Menschen im
AsylbLG aber teilweise auch im SGBII-
Bezug

Die Beratung findet mit
Hilfe von Sprachmittlung in
allen Sprachen statt.

SenASGIVA Abt. I
Integration und
Migration

InterAktiv e.V.

Sozialleistungen nach AsylbLG, SGB II,
SGB XII , Teilhabeleistungen nach dem
SGB IX und AsylblG , Anerkennung von
Schwerbehinderung, Aufenthaltsrechtliche
Fragen (AufenthG, AsylG),

Arabisch, Farsi/ Dari,
Georgisch, Französisch,
Russisch, Türkisch,

Momentan keine Angebote in DGS
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bedarfsgerechte Unterbringung in LAF
und ASOG Unterkünften; Wohnungssuche:
Unterlagen und Verweisberatung, Pflege
(SGB XI), Landespflegegeld: Anträge,
teilweise Widersprüche, Hilfsmittel,
gesetzliche Betreuung,
Krankenversicherung, Schule und Kita,
Unterstützung bei Behördenkontakten,
wenn zum Beispiel Personen Zugänge
verwehrt werden, Arbeit und
Beschäftigung: Behördenkontakte (bzw.
berufliche Reha), aber keine
Jobvermittlung

Spanisch, Portugiesisch,
Kurdisch - Sorani, Englisch,

SenWGP, Abt II,
Gesundheit

Psychosozial ausgerichtete
Beratungsangebote, welche z.B. in den
bezirklichen Psychosozialen Kontakt- und
Beratungsstellen, aber auch den
landesweit geförderten Kontakt- und
Beratungsstellen eingerichtet sind, richten
sich an die jeweiligen Zielgruppen (z.B.
an Krebs erkrankte Menschen,  Menschen
mit Erkrankungen aus dem rheumatischen
Formenkreis, Personen mit multipler
Sklerose, mit Epilepsie, mit Essstörungen,
mit psychischen Belastungen aufgrund
Gewalterfahrungen u.v.m.), durchgängig
mit Bezug zu gesundheitlichen Frage-

Armenisch, Arabisch- und
Farsi/Dari, Chinesisch,
Englisch, Französisch,
Kurdisch Kurmanci und
Sorani, Paschtu, Pidgin,
Portugiesisch, Rumänisch,
Russisch, Spanisch,
Türkisch, Ukrainisch,
Urdu/Hindi.

Für weitere Sprachen
können meist kurzfristig
Sprachmittler_innen
organisiert werden.

Für das Ressort Gesundheit ist dies nicht bekannt.
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/Problemstellungen und schließen
grundsätzlich niemanden aus. Insofern
richten sich diese Angebote auch an
geflüchtete Menschen mit Behinderung
bzw. deren Angehörige.

Psychosoziale Beratungen
in landesweit
ausgerichteten Kontakt-
und Beratungsstellen
können teilweise auch in
Fremdsprachen erfolgen:
je nach Angebot z.B. in
Türkisch, Arabisch,
Polnisch, Russisch,
Ukrainisch, Kurdisch, Farsi,
Englisch, Französisch oder
Spanisch.  Für weitere
Fremdsprachen können
Sprachmittlungen
organisiert werden.
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Bezirke Frage 2, Teil a
Welche Ausgaben der Beratungseinrichtungen im
Beratungskontext werden von den Bezirken
gefördert?

Frage 2, Teil b)
Inwieweit ist eine Unterstützung
über das laufende Haushaltsjahr
hinaus vorgesehen bzw.
gesichert?

Frage 2, Teil c)
Über welchen Haushaltstitel werden die
Mittel verausgabt?

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe

Friedrichshain-Kreuzberg MINA e.V.: Die Mietkosten für die
Beratungsräume in der Charlottenstraße
werden vom Amt für Soziales im Rahmen einer
Zuwendung übernommen. Im Rahmen des
bezirklichen Integrationsfonds erhält MINA
e.V. eine Förderung für die Vor-Ort-Beratung
von Geflüchteten mit Behinderungen in den
Gemeinschaftsunterkünften des Bezirkes.

Da der Träger MINA e.V.
grds. im Rahmen der
Projektförderung aus
bezirklichen Mittel finanziert
wird, ist die Finanzierung über
das laufende Haushaltsjahr
hinaus weiterhin geplant – die
finanzielle Ausstattung und
damit verbundene konkrete
Umsetzung des Projekts hängt
jedoch immer vom zur
Verfügung stehenden
Haushaltsbudget ab.

Die Mittel für die Mietkosten werden
über den Zuwendungstitel 68406
(Kapitel 3910) verausgabt.

Die Mittel des Integrationsfonds
werden im Rahmen der
auftragsweisen Bewirtschaftung aus
Kapitel 1120/Titel 68406 der
SenASGIVA.

Lichtenberg Interkultureller Kieztreff der  Bürgerinitiative
Ausländische MitbürgerInnen e.V., Zuwendung
über 64.572,84 €

Im Entwurf des HH 2026/27
berücksichtig.

Kapitel 3910, Titel 68432
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Marzahn-Hellersdorf Das Projekt “Auf Achse” vom Verein BZSL e.
V. wird aus dem Integrationsfonds im Rahmen
einer Zuwendung finanziert.

Das Bezirksamt beabsichtigt,
die Finanzierung dieses
Projekts über das laufende
Haushaltsjahr hinaus
fortzusetzen. Eine weitere
Förderung ist jedoch
abhängig von der
Bereitstellung der
Fördermittel durch den
Integrationsfonds.

Integrationsfonds SenASGIVA Kapitel
1120/68406 Teilansatz 13

Mitte Das Projekt
“begleiten*orientieren*unterstützen*empowern
– Familienkontaktstelle für Geflüchtete mit
Behinderung/chronischer Erkrankung und ihre
Angehörigen” wird aus dem bezirklichen
Integrationsfonds 2025 mit einer Förderumme
i.H.v. 85.117,89 € gefördert.

Eine Weiterförderung des
Projektes ist auch in 2026
vorgesehen.

Kapitel 1120 Titel 11921, Ukt 361
und Titel 68406 Ukt. 351

Neukölln ZAkï – Bildung und Kultur e.V. erhielt u.a. 2025
eine Förderung durch Mittel aus FEIN-
Einzelmaßnahmen für die digitale Ausstattung
zur Durchführung von Workshops, Seminaren
und Veranstaltungen.
Hinsichtlich des Angebotes im
Gesundheitsamt  Fachbereich 3 – SpD/BKE ist
anzumerken, dass das Gesundheitsamt die
Kosten für die Dolmetscherleistungen selbst
trägt.

Hinsichtlich des Angebotes im
Gesundheitsamt Fachbereich
3 – SpD/BKE ist anzumerken,
dass keine Unterstützungen
für das laufende und
vorgesehene Haushaltsjahr
gesichert sind. Dem
Gesundheitsamt entstanden
vom Jahr 2019 bis 2024
3.690,37 €
Dolmetscherkosten.

FEIN-Förderprogramm der
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Kapitel 1240, Titel 68544, Unterkonto
358
Hinsichtlich des Angebotes im
Gesundheitsamt Fachbereich 3 –
SpD/BKE ist anzumerken, dass es
keinen eigenen Haushaltstitel und
Unterstützung gibt. Daher werden die
Kosten für Dolmetscher über das
Kapitel 504010 verausgabt.
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Pankow Das Projekt “Auf Achse” vom Verein BZSL e.
V. wird aus dem Integrationsfonds finanziert.

Angesichts der hohen Anzahl
von Geflüchteten in Pankow
besteht der Bedarf solcher
Beratungsangebote fort,
sodass eine
Weiterfinanzierung ähnlicher
Bedarfe im Bezirk geprüft
wird.

Die Mittel des Integrationsfonds
werden im Rahmen der
auftragsweisen Bewirtschaftung aus
Kapitel 1120/Titel 68406 der
SenASGIVA.

Reinickendorf Beauftragte für Menschen mit Behinderung:
Fehlanzeige
Büro für Partizipation und Integration
Reinickendorf: Fehlanzeige
Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) &
Beratungsstelle für Menschen mit
Behinderungen, Krebs und chronischen
Erkrankungen (BfB) im Bezirk Reinickendorf:
Die BfB und der SpDi sind Teil des
Gesundheitsamtes, bzw. damit Teil des ÖGD.
Sowohl der SpDi als auch die BfB werden
durch den Bezirk, bzw. den Senat finanziert.

-

-
Sozialpsychiatrischer Dienst
(SpDi) & Beratungsstelle für
Menschen mit Behinderungen,
Krebs und chronischen
Erkrankungen (BfB) im Bezirk
Reinickendorf:
Bisher wurden für den Bereich
bereits pauschalierte
Minderausgaben
angekündigt, weshalb
gewisse Einschränkungen in
den Bereichen zu erwarten
sind.

-

-
Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) &
Beratungsstelle für Menschen mit
Behinderungen, Krebs und
chronischen Erkrankungen (BfB) im
Bezirk Reinickendorf:
Gesundheit.

Spandau Fehlanzeige Keine Angabe Keine Angabe

Steglitz-Zehlendorf Fehlanzeige Keine Angabe Die Projekte werden über den
Integrationsfonds gefördert.
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Tempelhof-Schöneberg Zuwendung im Rahmen einer Projektförderung
über den bezirklichen Integrationsfonds

Ist beabsichtigt Die Mittel des Integrationsfonds
werden im Rahmen der
auftragsweisen Bewirtschaftung aus
Kapitel 1120/Titel 68406 der
SenASGIVA.

Treptow-Köpenick Die Mittel werden in Form einer Zuwendung im
6er Titel verausgabt. Es werden Personal- und
Sachausgaben z.B. technische Ausstattung,
Fortbildung, Miete usw. finanziert

Das Projekt von BZSL e.V.
kann nach den aktuellen
Haushaltsplanungen des
Senats für den
Integrationsfonds
weitergefördert werden.
Für das Projekt von unerhört
e.V. fehlen aus verschiedenen
Gründen die Mittel.

Die Mittel des Integrationsfonds
werden im Rahmen der
auftragsweisen Bewirtschaftung aus
Kapitel 1120/Titel 68406 der
SenASGIVA.

Senatsverwaltungen Frage 2, Teil a) Welche Ausgaben
der Beratungseinrichtungen im
Beratungskontext werden vom
Land Berlin oder den Bezirken
gefördert?

Frage 2, Teil b) Inwieweit ist
eine Unterstützung über das
laufende Haushaltsjahr hinaus
vorgesehen bzw. gesichert?

Frage 2, Teil c) Über welchen
Haushaltstitel werden die Mittel
verausgabt?

SenASGIVA, Abt. I Das Projekt DialogIN+ der

Johannesstift Diakonie Proclusio

gGmbH erhält eine Förderung aus

dem Asyl-, Migrations- und

Integrationsfonds der

Europäischen Union (AMIF) und

Die Projektlaufzeit ist 01.01.25-

31.12.27. Für diesen Zeitraum

wird die finanzielle Unterstützung

gewährleistet.

Die Kofinanzierungsmittel der SenASGIVA

– Abteilung Integration und Migration für

den AMIF sind im Haushaltsplan 1120,

Titel 68410, TA 3 etatisiert.
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wird durch die Senatsverwaltung

für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,

Integration, Vielfalt und

Antidiskriminierung (Abteilung

Integration und Migration)

kofinanziert.

SenASGIVA Abt. III Das Land Berlin und die Bezirke

fördern folgende Ausgaben der

Beratungseinrichtungen:

 Personalkosten für

Beratungsfachkräfte und

Sprachmittlung

 Sachkosten für

Beratungsräume und -

ausstattung

 Sprachmittlung und

Dolmetscherkosten

 Fortbildungs- und

Qualifizierungsmaßnahmen für

ehrenamtliche Peer-

Assistenten

Die unterstützende Finanzierung

der Projektkosten durch

Zuwendungen wird über den

noch abzuschließenden 4.

Rahmenfördervertrag 2026-

2030 (ISP, IGPP, STZ) zwischen

SenASGIVA und den

Wohlfahrtsverbänden und in

Abhängigkeit von künftigen

Haushalten in Form der

notwendigen

Verpflichtungsermächtigung

gesichert.

Grundsätzlich besteht bei der

Senatsverwaltung für Soziales

und den Wohlfahrtsverbänden im

Kooperationsgremium das

Einvernehmen über die weitere

Die Förderung im Integrierten

Sozialprogramm erfolgt über den

Haushaltstitel

Kapitel 1150, Titel 68431 – Integriertes

Sozialprogramm der SenASGIVA
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 Informationsveranstaltungen

und niedrigschwellige

Angebote

 Mobile Beratungsangebote

und aufsuchende Arbeit

Förderung des Projektes P176 im

Integrierten Sozialprogramm.

SenASGIVA, Abt. III und Bezirk

Mitte

InterAktiv e.V.

Für 2025 bekommt der Träger

(Projekt: Wir sind da!) vom Bezirk

Mitte 88.543,94 €. Darüber

werden Personalstunden,

Honorare und

Ehrenamtsentschädigungen für

Sprachmittlung, anteilig Miete etc.

übernommen.

Förderung durch Bezirk Mitte:

Wird für 2026 wieder beantragt,

aber es liegt noch keine

Ausschreibung und keine

Absichtserklärung der weiteren

Förderung vor.

SenWPG, Abt. III Bei den durch Zuwendung
geförderten Angeboten werden in
der Regel die für die Durchführung
benötigten Personal- und
Sachausgaben bis zu einem
Höchstbetrag gefördert.

Für den Bereich Gesundheit ist

eine weitere Förderung

vorgesehen, diese ist jedoch

abhängig von den Ergebnissen

des parlamentarischen

Verfahrens zur Aufstellung des

Haushaltsplans für die Jahre

2026 und 2027.

Für den Bereich Gesundheit sind

Haushaltsmittel insbesondere bei den

Zuwendungstiteln 68406 und 68431 des

Kapitels 0920 etatisiert. Soweit es sich um

Fördermittel der Bezirke handelt, sind

diese in den entsprechenden bezirklichen

Kapiteln veranschlagt.


